
 
 

Rahmenanleitung 
für die Erläuterungen zur 

Statistik der Bautätigkeit im Hochbau 
 

BAUGENEHMIGUNGEN - BAUÜBERHANG - BAUFERTIGSTELLUNGEN 
 

 

I. Unterrichtung der Auskunftspflichtigen gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz 

 

Rechtsgrundlage 
Die Statistik der Bautätigkeit ist angeordnet durch das Gesetz über die Statistik der Bautätig-
keit im Hochbau und die Fortschreibung des Wohnungsbestandes (Hochbaustatistikgesetz - 
HBauStatG) vom 5. Mai 1998 (BGBl. I S. 869), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 22. August 2006 (BGBI. I S. 1970) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für 
Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246) und 
der Verordnung über die zuständige Behörde für Bundesstatistiken vom  
11. Februar 1980 (GV NW S. 99). 
 

Zweck der Erhebung 
Die Bautätigkeitsstatistik (Baugenehmigungs-, Bauüberhangs-, Baufertigstellungsstatistik 
sowie Abgangsstatistik) liefert Ergebnisse über die Struktur, den Umfang und die Entwick-
lung der Bautätigkeit und ist somit ein wichtiger Indikator für die Beurteilung der Wirtschafts-
entwicklung im Bausektor. Darüber hinaus dient sie der Fortschreibung des Wohnungsbe-
standes und stellt Daten z. B. für die Planung in den Gebietskörperschaften, für Wirtschaft, 
Forschung und den Städtebau bereit. 
 

Auskunftspflicht 
Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 6 HBauStatG in Verbindung mit § 15 BStatG. Hiernach 
sind die Bauaufsichtsbehörden sowie für die Angaben nach § 3 Abs. 1 bis 3 HBauStatG 
auch die Bauherren und die mit der Baubetreuung Beauftragten, für die Angaben nach § 3 
Abs. 3 HBauStatG  auch die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Auskunft verpflichtet. 
Gemäß § 15 Abs. 6 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforde-
rung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung. 
 
Beachten Sie bitte:  
Bestandteil des Erhebungsbogens für die Baugenehmigung sind die  Durchschläge für die 
Statistik der Baufertigstellungen sowie für die Bauakten. Der Baugenehmigungsbogen ist 
gegebenenfalls vor der formell erteilten Genehmigung – schon zum Zeitpunkt der vorläufigen 
Freigabe der Bauausführung – auszustellen und bis spätestens zum 5. des folgenden Mo-
nats an Information und Technik NRW (IT.NRW), dem Statistischem Landesamt für Nord-
rhein-Westfalen, zu übermitteln. 
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Bereits zum Zeitpunkt der Ingebrauchnahme des Bauobjektes – nicht erst mit der Schluss-
abnahme – muss der Baufertigstellungsbogen ausgestellt werden, d. h. auf der Vorderseite 
ist mit Durchschrift für die Aktenexemplare das Datum der Baufertigstellung einzutragen. Der 
Baufertigstellungsbogen muss ebenfalls bis spätestens zum 5. des folgenden Monats bei  
IT.NRW vorliegen. 
 

Statistische Geheimhaltung 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur 
in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt wer-
den. 
Eine Übermittlung der erhobenen Einzelangaben ist nach § 9 Abs. 1 HBauStatG in Verbin-
dung mit § 16 Abs. 4 BStatG an die fachlich zuständigen obersten Bundes- und Landesbe-
hörden in Form von Tabellen mit statistischen Ergebnissen zulässig, auch soweit Tabellen-
felder nur einen einzigen Fall ausweisen. Darüber hinaus können nach § 9 Abs. 2 
HBauStatG unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 5 BStatG den Gemeinden und Ge-
meindeverbänden für ausschließlich statistische Zwecke Einzelangaben zur Verfügung ge-
stellt werden. 
Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für die Personen und Institutionen, die Empfän-
ger von Einzelangaben sind.  
 

Laufende Nummern/Ordnungsnummern 
Die verwendete Ordnungsnummer dient der Unterscheidung der in die Erhebung einbezoge-
nen Bauvorhaben und zur Erstellung der Fertigstellungsauswertung. Sie ist für das jeweilige 
Bundesland eine laufende, frei vergebene Nummer. 
 

Hilfsmerkmale, Trennen und Löschen 
Name und Anschrift des Bauherrn, Bauschein-Nr./Aktenzeichen, Unterschrift mit Ort und 
Datum, Straße und Hausnummer des Baugrundstücks sowie bei Wiedererrichtung Abgangs-
jahr und Abgangsmeldung sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung 
der Erhebung dienen. Sie werden nach Abschluss der Prüfung der Angaben auf den Erhe-
bungsvordrucken unkenntlich gemacht bzw. davon getrennt, gesondert aufbewahrt und, 
nachdem die Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und 
Vollständigkeit abgeschlossen ist, grundsätzlich vernichtet. Nach § 9 Abs. 3 und 4 
HBauStatG können bestimmte Erhebungs- und Hilfsmerkmale im Rahmen von Gebäude-, 
Wohnungs- und Bevölkerungsstichproben und der Preisstatistik Verwendung finden.  
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II. Umfang der Erhebung 

 

Zu erfassende Baumaßnahmen 
Im Rahmen der Hochbaustatistik werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie 
landesrechtlichen Verfahrensvorschriften unterliegende Baumaßnahmen (insbes. Baumaß-
nahmen, die einem Genehmigungsfreistellungsverfahren gemäß § 67 BauO NRW unterlie-
gen, s. unten stehender Gesetzesauszug) erfasst, bei denen Wohnraum oder sonstiger 
Nutzraum geschaffen oder verändert wird, sowie Hochbauten, deren Genehmigungsverfah-
ren durch besondere Bundes- oder Landesgesetze geregelt sind. Hochbauten, die ohne die 
erforderliche Baugenehmigung oder Teilbaugenehmigung errichtet oder geändert werden 
(sog. Schwarzbauten), sind – soweit die Bauaufsichtsbehörden davon Kenntnis erlangen – 
ebenfalls einzubeziehen. 
 
§ 67 
Genehmigungsfreie Wohngebäude, Stellplätze und Garagen  
 

(1) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes im Sinne von § 30 Abs. 1 oder § 30 Abs. 
2 des Baugesetzbuches bedürfen die Errichtung oder Änderung von Wohngebäuden 
mittlerer und geringer Höhe einschließlich ihrer Nebengebäude und Nebenanlagen 
keiner Baugenehmigung, wenn 

 
 

1. das Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht widerspricht, 
 

2. die Erschließung im Sinne des Baugesetzbuches gesichert ist und 
 

3. die Gemeinde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der Bauvorlagen erklärt, 
dass das Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll. 

 
 
Satz 1 gilt auch für Nutzungsänderungen von Gebäuden, deren Errichtung oder Änderung 
bei geänderter Nutzung genehmigungsfrei wäre. Die Bauherrin oder der Bauherr kann bean-
tragen, dass für die in Satz 1 genannten Vorhaben das Baugenehmigungsverfahren durch-
geführt wird. 
 
 
Erhebungseinheiten 
Erhebungseinheiten sind Gebäude oder Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden. Zur 
Durchführung der Statistik ist es deshalb notwendig, dass für jedes Gebäude und für jede 
Baumaßnahme an einem bestehenden Gebäude ein gesonderter Erhebungsvordruck ange-
legt wird. Umfasst ein Bauvorhaben mehrere Gebäude, so sind - auch wenn die Gebäude 
völlig gleichartig sind (z. B. Reihenhäuser) - getrennte Erhebungsvordrucke auszufüllen. E-
benso ist bei Doppelhäusern für jede Doppelhaushälfte ein gesonderter Erhebungsvordruck 
auszufertigen. 
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Gebäude 
Als Gebäude gelten gemäß der Systematik der Bauwerke selbständig benutzbare, überdach-
te Bauwerke, die auf Dauer errichtet sind und die von Menschen betreten werden können 
und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu die-
nen. Dabei kommt es auf die Umschließung durch Wände nicht an; die Überdachung allein 
ist ausreichend.  
 
Gebäude im Sinne der Systematik sind auch selbständig benutzbare unterirdische Bauwer-
ke, die von Menschen betreten werden können und ebenfalls geeignet oder bestimmt sind, 
dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. Dazu zählen u. a. unterirdische 
Krankenhäuser, Ladenzentren und Tiefgaragen. 
 
Keine Gebäude und damit nicht Erhebungseinheit in der Bautätigkeitsstatistik sind behelfs-
mäßige Nichtwohnbauten und freistehende selbständige Konstruktionen.  
Unterkünfte, wie z. B. Baracken, Gartenlauben, Behelfsheime u. dgl. werden, wenn sie nur 
für begrenzte Dauer errichtet und/oder von geringem Wohnwert sind, ebenfalls nicht erfasst; 
gleiches gilt für Wohncontainer. Dagegen werden Ferien-, Sommer- und Wochenendhäuser, 
sofern sie als Gebäude gelten und eine Mindestgröße von 50 m2 Wohnfläche aufweisen, in 
die Erhebung einbezogen. 
 

Als einzelnes Gebäude gilt jedes freistehende Gebäude oder bei zusammenhängender Be-
bauung – z. B. Doppel- und Reihenhäuser – jedes Gebäude, das durch eine vom Dach bis 
zum Keller reichende Brandmauer von anderen Gebäuden getrennt ist. Ist keine Brandmau-
er vorhanden, so gelten die zusammenhängenden Gebäudeeinheiten als einzelne Gebäude, 
wenn sie ein eigenes Erschließungssystem (eigener Zugang und eigenes Treppenhaus) be-
sitzen und für sich benutzbar sind. 
 

Bei Wohngebäuden gibt es keine Erfassungsuntergrenze. Hier werden alle Gebäude mit 
Wohnraum in die Erhebung einbezogen. Bei Nichtwohngebäuden – mit Ausnahme von Ge-
bäuden mit Wohnraum – sind Bagatellbauten bis zu einem Volumen von 350 m3 Rauminhalt 
oder 18 000 EUR veranschlagte Kosten des Bauwerks nicht meldepflichtig. 
 

 

III. Erläuterungen zum Erhebungsbogen 

 

1 Allgemeine Angaben 
Bauscheinnummer oder Aktenzeichen sind vom Bauamt anzugeben. Die Ordnungs-
nummer wird durch IT.NRW bereits beim Druck eingefügt. 
 

Als Datum der Baugenehmigung gilt der Monat, in dem die bauamtliche Genehmigung zur 
Bauausführung – gleichgültig ob vorläufig, endgültig oder mit Einschränkungen – erteilt wird. 
Bei den kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsver-
fahren unterliegenden Baumaßnahmen ist der Zeitpunkt der Anzeige bzw. Kenntnisgabe 
anzugeben. 
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Als Datum der Bezugsfertigstellung (Erhebungsbogen Baufertigstellung) ist der Termin 
anzugeben, zu dem die Arbeiten am Bauvorhaben weitgehend abgeschlossen sind und zu 
dem das Gebäude bzw. die Wohnungen bezogen oder bei leerstehenden Gebäuden be-
zugsfertig werden. Hierbei ist ohne Bedeutung, ob das Gebäude verputzt ist oder ob noch 
Schönheitsarbeiten vorzunehmen sind. Entscheidend für die Fertigstellung ist die Inge-
brauchnahme und nicht die Schlussabnahme des Bauobjekts durch die Bauaufsichtsbehör-
de. 
 

Der Straßenschlüssel ist für jene Gemeinden vorgesehen, die beabsichtigen, die Ergebnis-
se der Bautätigkeitsstatistik für gemeindeinterne Zwecke auszuwerten. Die Plausibilität des 
Straßenschlüssels muss die betreffende Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem zuständigen 
Bauamt sicherstellen. Die Erfassung bei IT.NRW erfolgt ohne weitere Prüfung. 
 
 
Bauherr 
Zu beachten ist, dass immer der Bauherr und nicht der Betreuer des Bauvorhabens angege-
ben wird. Bauherr ist, wer im eigenen Namen und für eigene oder fremde Rechnung Bauvor-
haben durchführt oder durchführen lässt. Bauherr ist demnach z. B. auch ein Wohnungsun-
ternehmen, das im eigenen Namen ein Kaufeigenheim für Rechnung des bereits feststehen-
den Auftraggebers baut, der aber noch nicht Grundstückseigentümer ist, ferner derjenige, 
der im eigenen Namen Bauvorhaben durch Dritte durchführen lässt. Die Feststellung des 
Bauherrn bezieht sich auf den Zeitpunkt der Baugenehmigung. Sie ist deshalb unabhängig 
von einer evtl. später beabsichtigten Veräußerung zu treffen. 
Als Bauherr denkbar ist auch eine Mehrzahl von Privatpersonen, die gemeinschaftlich ein 
Gebäude errichten. In diesem Fall sollte die Namensangabe den Zusatz „Bauherrengemein-
schaft“ enthalten. 
 
Als öffentliche Bauherren gelten die Gebietskörperschaften und die Sozialversicherung. Zu 
den Gebietskörperschaften rechnen der Bund, die Länder (einschl. Stadtstaaten) und die 
Gemeinden sowie die Gemeindeverbände (z. B. Ämter, Kreise, Bezirks- und Landschafts-
verbände), ferner die Zweckverbände (z. B. Schulzweckverband, Wasserwirtschaftsver-
band), soweit sie von Gebietskörperschaften gebildet werden und Aufgaben erfüllen, wie sie 
üblicherweise Gebietskörperschaften gestellt sind. Nicht zu den Gebietskörperschaften ge-
hören die in ihrem Eigentum befindlichen Unternehmen, unabhängig von der Rechtsform. 
Zur Sozialversicherung zählen u. a. die Träger der sozialen Rentenversicherung, der sozia-
len Krankenversicherung, der gesetzlichen Unfallversicherung, der Altersrentenversicherung 
für Landwirte und der Zusatzversorgungseinrichtungen für Angehörige des öffentlichen 
Dienstes. 
 
Zu den Wohnungsunternehmen zählen alle Unternehmen, die Wohngebäude errichten 
lassen, um die Wohnungen zu vermieten oder zu verkaufen. Maßgebend für die Einordnung 
als Wohnungsunternehmen ist der wirtschaftliche Schwerpunkt des Unternehmens und nicht 
etwa eine einmalige oder vorübergehende Funktion als Bauträger im Rahmen des Woh-
nungsbaus. 
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Immobilienfonds sind Anlagefonds, deren gegen Ausgabe von Anteilscheinen (Zertifikate) 
eingenommenen Mittel vom Fondsträger für Rechnung der Anleger in Immobilien (Wohn- 
oder Nichtwohngebäude) angelegt werden. Immobilienfonds sind hier nur insofern als Bau-
herrn anzugeben, als der Fondsträger als Bauherr auftritt (ggf. unter Betreuung durch ein 
Wohnungsunternehmen). Führt dagegen das Wohnungsunternehmen das Bauvorhaben im 
eigenen Namen und auf eigene Rechnung durch mit der Absicht, das Gebäude nach seiner 
Fertigstellung einem Immobilienfonds zu übereignen, dann ist das Wohnungsunternehmen 
und nicht der Immobilienfonds als Bauherr anzugeben. 
 

Als sonstige Unternehmen gelten alle Unternehmen, die keine Wohnungsunternehmen 
oder Immobilienfonds sind. Zu ihnen zählen u. a. die Unternehmen der Land- und Forstwirt-
schaft, des Produzierenden Gewerbes (Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversor-
gung, Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe), des Handels, des Kredit- und Ver-
sicherungsgewerbes, des Verkehrs, der Nachrichtenübermittlung und des Dienstleistungsbe-
reichs. 
 
Private Haushalte sind alle natürlichen Personen und Personengemeinschaften ohne eige-
ne Rechtspersönlichkeit. Bei Einzelunternehmen und freiberuflich tätigen Personen ist ent-
scheidend für die Zuordnung, wie der Bauherr nach außen auftritt. Handelt er im Namen sei-
nes Unternehmens, wird das Bauvorhaben dem Betriebsvermögen zugerechnet, andernfalls 
dem Privateigentum. Private Bauherrengemeinschaften gelten als private Haushalte. 
 

Organisationen ohne Erwerbszweck sind Vereine, Verbände und andere Zusammen-
schlüsse, die gemeinnützige Zwecke verfolgen oder der Förderung bestimmter Interessen 
ihrer Mitglieder bzw. anderer Gruppen dienen. Zu ihnen gehören u. a. Kirchen, Orden, religi-
öse und weltliche Vereinigungen, karitative Organisationen, Organisationen der Erziehung, 
Wissenschaft, Kultur sowie der Sport- und Jugendpflege, Organisationen des Wirtschaftsle-
bens und der Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Berufsorganisationen und Wirtschafts-
verbände, politische Parteien und sonstige, nicht auf die Erzielung eines wirtschaftlichen 
Ertrages ausgerichtete Zusammenschlüsse. 
 

 

Lage des Baugrundstücks 
Die Lage des Baugrundstücks ist nach Kreis, Gemeinde, Gemeindeteil sowie Straße und 
Hausnummer genau anzugeben. Die Verschlüsselung des Kreises und der Gemeinde erfolgt 
bei IT.NRW. Straße und Hausnummer sind immer anzugeben, auch wenn hierfür keine Ver-
schlüsselung erfolgt. 
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2 Art des Gebäudes 
Bei Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden ist die künftige Nutzungsart (nach Durch-
führung der Baumaßnahme) anzugeben. Dies gilt insbesondere bei Baumaßnahmen, durch 
die sich die Nutzungsart des ganzen Gebäudes ändert. 
 

Wohngebäude 
Wohngebäude sind Gebäude, die mindestens zur Hälfte – gemessen am Anteil der Wohnflä-
che (zu berechnen nach der Verordnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung – WoFlV) 
vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346)) an der Nutzfläche nach DIN 277 – Wohnzwe-
cken dienen. Nebennutzflächen in Wohngebäuden (Abstellräume u. ä.) werden zur Bestim-
mung des Nutzungsschwerpunktes nicht herangezogen. Zu den Wohngebäuden rechnen 
auch Ferien-, Sommer- und Wochenendhäuser mit einer Mindestgröße von 50 m2 Wohnflä-
che. 
 

Wohngebäude mit Eigentumswohnungen 
Wohngebäude mit Eigentumswohnungen sind Wohngebäude, die Wohneinheiten enthalten, 
an denen durch Eintragung im Wohnungsgrundbuch Sondereigentum nach den Vorschriften 
des Wohnungseigentumsgesetzes vom 15. März 1951 (BGBl. I S. 175) begründet ist oder 
werden soll. Entsprechend den Vorschriften des Wohnungseigentumsgesetzes besteht ein 
Wohngebäude entweder ausschließlich aus Eigentumswohnungen oder es befindet sich 
überhaupt keine Eigentumswohnung darin.  
Maßgebend ist die Absicht des Bauherren zum Zeitpunkt der Baugenehmigung. Die Gebäu-
deart „Wohngebäude mit Eigentumswohnungen“ ist auch dann anzugeben, wenn der Bau-
herr beabsichtigt, einen Teil oder alle der im Grundbuch als Eigentumswohnungen nachzu-
weisenden Wohnungen zu vermieten. 
 
Wohnheime 
Wohnheime sind Wohngebäude, in denen bestimmte Personen gemeinschaftlich wohnen. 
Sie dienen primär dem Wohnen, können sowohl „Wohnungen“ als auch „Sonstige Wohnein-
heiten“ enthalten und besitzen Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. Räume für Gemein-
schaftsverpflegung, Gemeinschaftsräume). 
Die Zuordnung eines Gebäudes zu den Wohnheimen oder den Anstaltsgebäuden (Nicht-
wohngebäude) hängt von der primären Zweckbestimmung des Gebäudes ab. So zählen zu 
den Wohnheimen (Wohngebäuden) z. B. Studentenheime, Heime für Pflegepersonal, Alten- 
und Altenwohnheime, Schülerwohnheime und Behindertenheime, bei denen das Wohnen im 
Vordergrund steht. Dagegen gelten u. a. Altenpflege- und Krankenheime, Säuglings-, Erzie-
hungs- und Müttergenesungsheime, Heime von Unterrichtsanstalten sowie Heime für die 
Eingliederung und Pflege Behinderter als Nichtwohngebäude. 
 

Nichtwohngebäude 
Nichtwohngebäude sind Gebäude, die überwiegend (mindestens zu mehr als der Hälfte der 
Nutzfläche) Nichtwohnzwecken dienen. Zur Bestimmung des Nutzungsschwerpunkts werden 
Nebennutzflächen (z. B. Garderoben, Sanitärräume) nicht herangezogen. Zu den Nicht-
wohngebäuden zählen Anstaltsgebäude, Büro- und Verwaltungsgebäude, landwirtschaftliche 
Betriebsgebäude, nichtlandwirtschaftliche Betriebsgebäude (wie Fabrikgebäude, Handelsge-
bäude, Hotels u. dgl.) und sonstige Nichtwohngebäude (wie Schulgebäude, Kindertagesstät-
ten, Sporthallen). 
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Um die richtige Zuordnung zu sichern, ist die Art der Nutzung möglichst genau anzugeben 
(z. B. „Einzelhandelsgeschäfte“, „Bürogebäude einer Versicherung“, „Rechtsanwaltspraxis“, 
„Arztpraxis“ usw.). Bei gemischter Nutzung (z. B. Rechtsanwalts- und Arztpraxen) ist nur die 
Zweckbestimmung anzugeben, die gemessen an der zurechenbaren Nutzfläche überwiegt 
(Schwerpunkt). 
 

Haustyp des Wohngebäudes 
Ein Einzelhaus ist ein einzelnes, freistehendes Wohngebäude. Es kann auch aus mehreren 
Gebäudeteilen bestehen. Ein Einzelhaus kann ein Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhaus sein. 
 

Ein Doppelhaus besteht aus zwei Wand an Wand gebauten Wohngebäuden, die durch 
massive und vom Keller bis zum Dach reichende Wände (Brandmauer) getrennt sind. Diese 
Gebäude können Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhäuser sein. 
 

Ein gereihtes Haus (Reihenhaus)   ist ein Wohngebäude, das mit mindestens zwei anderen 
Wohngebäuden gleichen Typs (Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhaus) aneinander gebaut ist. 
Die einzelnen Gebäude können auch seitlich oder in der Höhe (z. B. Terrassenhaus) versetzt 
sein. Entscheidend für die Zuordnung ist die Begrenzung dieser Gebäude durch die Bau-
grundstücke, d.h. eine Gebäudeteilseite muss unmittelbar auf der Grundstücksgrenze liegen. 
Bei Gebäuden ohne separaten Garagenteil bilden die Gebäudegrenzen beidseitig die 
Grundstücksgrenzen. Die Reiheneckhäuser, die in vielen Fällen auf größeren Grundstücks-
anteilen errichtet werden, sind ebenfalls dem Merkmal „Gereihtes Haus“ zuzuordnen. 
 

Wohngebäude, die  sich nicht in die vorgegebene Typisierung einordnen lassen, sind der 
Gruppe „Sonstiger Haustyp“ zuzurechnen (z. B. terrassenförmige Wohnhügel).  

 
 

Überwiegend verwendeter Baustoff 
 
Anzugeben ist derjenige Baustoff, der bei der Erstellung der tragenden Konstruktion des Ge-
bäudes überwiegend Verwendung findet. 
 
Zu den Ziegeln rechnen dabei alle aus tonhaltigem Lehm gebrannten Mauersteine. 
 
Kalksandsteine im Sinne dieser Erhebung sind aus Kalk und Sand unter Zugabe von Was-
ser industriell hergestellte Mauersteine. Natürlich vorkommender Sandstein, wie auch andere 
Natursteine und andere nicht explizit aufgeführte Baustoffe werden der Position „Sonstiges“ 
zugeordnet. 
 
Porenbeton ist ein poröser, mineralischer Baustoff. Die wesentlichen Ausgangsstoffe sind 
feingemahlene quarzhaltige Gesteinskörnung (Sandmehl), Brandkalk und/oder Zement so-
wie Aluminiumpulver als Treibmittel.  
 
Von Leichtbeton spricht man bei Betonen mit einem sehr geringen Raumgewicht (definiert 
in DIN 1045). Erreicht wird das durch die Beimischung von Gesteinskörnungen mit hoher 
Porosität (z. B. Bims, Lavaschlacke, Blähton). 
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Vorwiegende Art der Beheizung 
 
Fernheizung liegt vor, wenn größere Bezirke von einem entfernten, zentralen Heizwerk aus 
beheizt werden. 
 

Blockheizung liegt vor, wenn ein Block ganzer Häuser von einem Heizsystem aus beheizt 
wird und die Heizquelle an einem der Gebäude angebaut ist oder sich in unmittelbarer Nähe 
dieser Gebäude befindet. 
 

Zentralheizung liegt vor, wenn ein Gebäude über ein Röhrensystem von einer im Gebäude 
befindlichen Heizquelle aus beheizt wird.  
 
Etagenheizung liegt vor, wenn die Räume einer Etage von einer Heizquelle über ein Röh-
rensystem beheizt werden. 
 
 
Verwendete Heizenergie 
 
Bei der Angabe zur Heizenergie wird zwischen primärer und sekundärer Heizenergie un-
terschieden. Als primäre Heizenergie gilt die bezogen auf den Heizenergieanteil überwie-
gende Energiequelle. Hierfür ist eine Angabe zwingend. Die primäre Heizenergie ist beim 
Einsatz nur einer Energiequelle die alleinige eingesetzte Heizenergie. Die Angabe zur se-
kundären Heizenergie ist daher nur erforderlich, wenn mindestens eine weitere Energie für 
die Beheizung eingesetzt wird. Bei mehr als 2 Energiequellen sind die beiden überwiegen-
den entsprechend ihrer Bedeutung (primär/sekundär) anzugeben. 
Gebäude, die aufgrund ihrer guten Wärmedämmung kein klassisches Heizsystem, sondern 
Lüftungsanlagen haben, gelten als Passivhäuser.  

 
Wärmepumpen werden nach der Wärmequelle eingeteilt. So unterscheidet man für Wärme-
pumpen die Wärmequellen Erde (Geothermie), Luft (Aerothermie) und Wasser 
(Hydrothermie). Im Fragebogen werden unter Umweltthermie die Thermiearten Aerother-
mie und Hydrothermie  zusammengefasst.  
 
Die durch Nutzung der Sonnenstrahlung technisch nutzbar gemachte Wärme gilt als  
Solarthermie. 

 
Bei der Biomasse werden nur Holz (wie z. B. auch Holzpellets) und Biogas (als Umwand-
lungsprodukt aus fester oder flüssiger Biomasse) separat erfasst. Andere Formen der Wär-
megewinnung aus Biomasse sind der Position „Sonstige Biomasse“ zuzuordnen.  
 
Der Position „sonstige Heizenergie“ sind alle verbleibenden Heizenergiearten zuzuordnen 
(wie z. B. auch Koks/Kohle und Briketts). 
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3 Art der Bautätigkeit 

Errichtung neuer Gebäude 

Unter Errichtung neuer Gebäude werden Neubauten und Wiederaufbauten verstanden. Als 
Wiederaufbau gilt der Aufbau zerstörter oder abgerissener Gebäude ab Oberkante des noch 
vorhandenen Kellergeschosses. 
 

Unter Fertigteilbauweise wird die Errichtung eines Bauwerkes mit vorgefertigten Bauteilen 
(Fertigteilen) verstanden. Ein Bauwerk gilt im Hochbau als Fertigteilbau, wenn überwiegend 
Geschoss hohe oder raumbreite Fertigteile, z. B. großformatige Wandtafeln, für Außen- oder 
Innenwände verwendet werden. Fertigteile in diesem Sinne sind tragende, mit Anschlussmit-
teln versehene Bauteile, die in der Regel nicht an der Einbaustelle hergestellt werden. Sie 
müssen mit Hilfe ihrer Anschlussmittel und ohne weitere Bearbeitung zum Bauwerk zusam-
mengefügt oder mit örtlich (am Bau) hergestellten Bauteilen fest verbunden werden können. 
Hierbei ist notwendig, dass der überwiegende Teil der tragenden Konstruktion (gemessen 
am Rauminhalt) aus Fertigteilen besteht. Für die Beurteilung „überwiegend“ sind die meist 
konventionell errichteten Fundamente oder Kellergeschosse mit zu berücksichtigen. 
 

Als konventionelle Bauten gelten Bauvorhaben, die nicht aus Fertigteilen im obigen Sinne 
zusammengefügt sind. 
 

Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden 
Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden sind bauliche Veränderungen an bestehenden 
Gebäuden durch Umbau-, Ausbau-, Erweiterungs- oder Wiederherstellungsmaßnahmen. In 
diesen Fällen ist im Abschnitt 4 des Erhebungsbogens nicht nur der Zustand des Gebäudes 
nach Durchführung der Baumaßnahme (neuer Zustand), sondern auch der Zustand vor 
Durchführung der Baumaßnahme (alter Zustand) anzugeben. Wird das Gebäude nach der 
Baumaßnahme einer anderen Nutzungsart zugeführt (aus einem Wohngebäude wird ein 
Nichtwohngebäude oder umgekehrt), so ist für das Gebäude zusätzlich ein Abgangsbogen 
mit der bisherigen Nutzungsart im Rahmen der Abgangsstatistik auszufüllen. 
 

 

4 Größe des Zugangs 
 

Rauminhalt 
Rauminhalt ist das von den äußeren Begrenzungsflächen eines Gebäudes eingeschlossene 
Volumen (Bruttorauminhalt); d. h. das Produkt aus der überbauten Fläche und der anzuset-
zenden Höhe, es umfasst auch den Rauminhalt der Konstruktion (DIN 277 in der jeweils gül-
tigen Fassung). 
 

Vollgeschosse 
Vollgeschosse sind Geschosse im Sinne der in den Landesbauordnungen festgelegten Defi-
nitionen (siehe § 20 Abs. 1 BauNVO). Kellergeschosse und Dachgeschosse gelten i. d. R. 
nicht als Vollgeschosse. 
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Nutzfläche 
Die Nutzfläche ist derjenige Teil der Netto-Grundfläche, der der Nutzung des Bauwerkes 
aufgrund seiner Zweckbestimmung dient (DIN 277 in der jeweils gültigen Fassung). 
 

Nach DIN 277 in der jeweils gültigen Fassung gehören zur Nutzfläche die Hauptnutzfläche 
(Summe der Grundflächen der Nutzungsarten Nr. 1 bis 6) und die Nebennutzfläche (Grund-
fläche der Nutzungsart Nr. 7). Nicht zur Nutzfläche gehören die Funktionsfläche (Fläche der 
Räume für betriebstechnische Anlagen) sowie die Verkehrsfläche (Flächen zur Verkehrser-
schließung und -sicherung, wie z. B. Flure, Hallen, Treppen, Aufzugsschächte usw.). 
 

Während die Nutzfläche nach DIN 277 auch die Wohnfläche beinhaltet, versteht man unter 
der Nutzfläche im Sinne der Bautätigkeitsstatistik nur die anrechenbaren Flächen in Ge-
bäuden oder Gebäudeteilen, die nicht Wohnzwecken dienen. Als Nutzfläche ist also die Flä-
che im Erhebungsbogen einzutragen, die sich ergibt, wenn von der Nutzfläche nach DIN 277 
die Wohnfläche abgezogen wird. 
 

Wohnfläche 
Die Wohnfläche (zu berechnen nach der Verordnung der Wohnfläche (Wohnflächenverord-
nung – WoFlV) vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346)) umfasst die Grundflächen der 
Räume, die ausschließlich zu dieser Wohnung gehören, also die Flächen von Wohn- und 
Schlafräumen, Küchen und Nebenräumen (z. B. Dielen, Abstellräume und Bad) innerhalb 
der Wohnung. Die Wohnfläche eines Wohnheims umfasst die Grundflächen der Räume, die 
zur alleinigen und gemeinschaftlichen Nutzung durch die Bewohner bestimmt sind.  
 

Zur Wohnfläche gehören auch die Grundflächen von Wintergärten, Schwimmbädern und 
ähnlichen nach allen Seiten geschlossenen Räumen sowie Balkonen, Loggien, Dachgärten 
und Terrassen, wenn sie ausschließlich zu der Wohnung oder dem Wohnheim gehören.  
 

Nicht gezählt werden die Grundflächen von  Zubehörräumen (z. B. Kellerräume, Abstellräu-
me außerhalb der Wohnung, Waschküchen, Bodenräume, Trockenräume, Heizungsräume 
und Garagen).  
 

Voll berechnet werden die Grundflächen von Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe 
von mindestens 2 m. Die Grundflächen von Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe 
von mindestens einem Meter und weniger als zwei Metern und von unbeheizbaren Winter-
gärten, Schwimmbädern und ähnlichen nach allen Seiten geschlossenen Räumen sind zur 
Hälfte, von Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen sind in der Regel zu einem Vier-
tel, höchstens jedoch zur Hälfte anzurechnen.  
Diese Regelungen sind für die Wohnflächenberechnung von Wohnungen, Wohnheimen und 
sonstigen Wohneinheiten anzuwenden. 
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Wohneinheit 
Eine Wohneinheit ist die Zusammenfassung von nach außen abgeschlossenen einzelnen 
oder zusammenhängenden Räumen in Wohn- und Nichtwohngebäuden, die ausschließlich 
oder überwiegend der wohnlichen Unterbringung dienen oder vorübergehend oder zeitweise 
hierfür genutzt werden. Wohneinheiten werden in Wohnungen und sonstige Wohneinheiten 
unterteilt. 
 
Eine Wohnung ist die Summe der Räume, die die Führung eines eigenen Haushaltes er-
möglichen, darunter stets eine Küche oder ein Raum mit fest installierter Kochgelegenheit 
(Kochnische/Kochschrank). Eine Wohnung hat grundsätzlich einen eigenen abschließbaren 
Zugang unmittelbar vom Freien, einem Treppenhaus oder einem Vorraum, ferner Wasser-
versorgung, Ausguss und Toilette. 
 
Alle Wohneinheiten, die nicht als Wohnung anzusehen sind, gelten als sonstige Wohnein-
heiten.  
 

Räume der Wohneinheiten 
Wohnräume sind Räume, die für Wohnzwecke bestimmt sind und mindestens eine Wohnflä-
che von 6 m2 haben. Zu den Wohnräumen zählen sowohl Zimmer als auch Küchen. 
 

Als Zimmer zählen alle Wohn- und Schlafräume mit 6 m² und mehr Wohnfläche. Nicht als 
Zimmer gelten Nebenräume wie Abstellräume, Speisekammern, Flure, Badezimmer, Toilet-
ten sowie Kleinwohnräume unter 6 m2. 
 

Zu den Küchen rechnen Kochküchen und Wohnküchen. Sie müssen im Bauplan als Küchen 
ausgewiesen und mit den üblichen Einrichtungen (z. B. Wasseranschluss, Ausguss, Gas- 
und Stromzuleitungen, Dunstabzug) zum Kochen für hauswirtschaftliche Zwecke ausgestat-
tet sein. Nicht als Küchen gelten behelfsmäßig zum Kochen eingerichtete Nebenräume oder 
Zimmer mit Kochgelegenheit oder behelfsmäßiger Kochecke.  
Kochnischen sind bauplanmäßig vorgesehene Wohnteile, die mit einer dauerhaften Einrich-
tung zum Kochen für hauswirtschaftliche Zwecke ausgestattet und mit einem Raum der 
Wohnung ohne Zwischentür verbunden sind. Die Kochgelegenheit (hierzu rechnen auch 
Kochschränke) muss fest installiert und darf nicht behelfsmäßig eingerichtet sein. 
 

 

5 Veranschlagte Kosten des Bauwerkes 
Veranschlagte Kosten des Bauwerkes sind die Kosten des Bauwerkes gemäß DIN 276 in 
der jeweils gültigen Fassung als Summe der Kostengruppen 300 und 400. Baukosten im 
Sinne der Bautätigkeitsstatistik sind somit die Kosten der Baukonstruktionen (einschl. Erd-
arbeiten und baukonstruktive Einbauten) sowie die Kosten der technischen Anlagen. Kosten 
für nicht fest verbundene Einbauten, die nicht Bestandteil des Bauwerkes sind, wie Großre-
chenanlagen oder industrielle Produktionsanlagen, sind nicht einzubeziehen. 
Die Umsatzsteuer ist in den veranschlagten Kosten enthalten. 
 

 
 


